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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Der Nationalrat stimmte auf Antrag seiner Kommission und gegen die Opposition von
Giger (fdp, SG) und Steffen (sd, ZH) einer parlamentarischen Initiative Ducret (cvp, GE)
für eine Erleichterung der Einbürgerung zu. Der Vorstoss verlangt eine Halbierung der
für die ordentliche Einbürgerung geforderten minimalen Wohnsitzdauer von 12 Jahren.
Diese bestehende Anforderung ist im europäischen Vergleich ausserordentlich streng,
nur gerade Deutschland und Österreich kennen mit zehn Jahren annähernd so hohe
Barrieren. Ob mit dieser angestrebten Gesetzesänderung die Einbürgerung für die
vielen jungen Ausländer, welche einen guten Teil ihrer Jugend in der Schweiz verbracht
haben, attraktiver gemacht werden kann, ist allerdings fraglich. Da bereits heute die
Wohnsitzjahre zwischen dem 10. und dem 20. Altersjahr doppelt angerechnet werden,
stellt diese Vorschrift für die meisten von ihnen keinen Hinderungsgrund dar. Eine
Erleichterung trat aber für die in der Schweiz wohnenden italienischen Staatsbürger in
Kraft, indem Italien das Verbot der doppelten Staatsbürgerschaft ebenfalls aufgehoben
hat. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.01.1992
HANS HIRTER

Nachdem der Nationalrat im Vorjahr der parlamentarischen Initiative Ducret (cvp, GE)
für eine Halbierung der für die Einbürgerung geforderten minimalen Wohnsitzpflicht
Folge gegeben hatte, arbeitete eine Kommission einen konkreten Vorschlag aus. Sie
schlug vor, die erforderliche Wohnsitzdauer für die ordentliche Einbürgerung von 12
auf 6 Jahre (wovon 3 während der letzten 5 Jahre vor der Gesuchseinreichung) zu
halbieren. Dabei sollen aber die zwischen dem 10. und 20. Altersjahr in der Schweiz
verbrachten Jahre nicht mehr wie heute doppelt angerechnet werden. Eine bürgerliche
Minderheit in der Kommission beantragte hingegen eine Verkürzung auf 8 Jahre unter
Beibehaltung der doppelten Anrechnung der Jugendjahre. Die Fristen bei den
verschiedenen Formen der erleichterten Einbürgerung möchte die Kommission nicht
generell verkürzen, sondern nur für Kinder mit einem schweizerischen Elternteil. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.09.1993
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab auf Antrag der vorberatenden Kommission und gegen den
Widerstand der beiden St. Galler Giger (fdp) und Steinemann (ap) auch einer
parlamentarischen Initiative Zisyadis (pda, VD) Folge, welche verlangt hatte, dass sich
staatenlose, in der Schweiz geborene Kinder bereits vor dem 16. Altersjahr einbürgern
lassen können. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1993
HANS HIRTER

Der Bundesrat zeigte sich in seiner Stellungnahme zur parlamentarischen Initiative
Ducret (cvp, GE) vom negativen Ausgang der Volksabstimmung vom 12. Juni über die
erleichterte Einbürgerung beeindruckt. Er sprach sich mit dieser Begründung gegen die
von Ducret angestrebte Halbierung der für die ordentliche Einbürgerung erforderlichen
Wohnsitzdauer auf sechs Jahre aus. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER

Der Nationalrat nahm die Behandlung der parlamentarischen Initiative Ducret (cvp, GE)
aus dem Jahr 1992 wieder auf. Die Beratung war unterbrochen worden, um das
Ergebnis der Volksabstimmung über die erleichterte Einbürgerung Jugendlicher
abzuwarten. Nachdem diese Vorlage im Juni 1994 am Ständemehr gescheitert war,
hatte der Bundesrat beantragt, den Vorschlag von Ducret, die Frist für die ordentliche
Einbürgerung von 12 auf 6 Jahre zu verkürzen, nicht weiter zu verfolgen. Die
nationalrätliche Kommission, welche den Antrag Ducret ursprünglich unterstützt hatte,
sprach sich nun nur noch für eine Verkürzung auf 8 Jahre aus. Für Jugendliche soll die
heute geforderte Mindestwohndauer bei 6 Jahren bleiben. Gegen den Widerstand der
SVP, der FP und der SD – letztere drohten mit einem Referendum – beschloss der Rat
Eintreten und stimmte der beantragten Verkürzung auf 8 Jahre mit 86:63 zu. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1995
HANS HIRTER
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Der Ständerat sprach sich mit 21 zu 13 Stimmen gegen die vom Nationalrat im Vorjahr
im Rahmen der Behandlung einer parlamentarischen Initiative Ducret (cvp, GE)
beschlossene Verkürzung der Frist für die reguläre Einbürgerung von 12 auf 8 Jahre
aus. Als Hauptargument wurde der negative Ausgang der Volksabstimmung über die
erleichterte Einbürgerung im Jahr 1994 ins Feld geführt. Ebenfalls keine Mehrheit
erreichte ein Kompromissvorschlag des Sozialdemokraten Aeby (FR), welcher den
Kantonen erlauben wollte, die Frist auf minimal acht Jahre zu verkürzen. Vor der
Behandlung des Geschäfts in der kleinen Kammer hatten die Schweizer Demokraten mit
dem Referendum gedroht. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.1996
HANS HIRTER

In der Differenzbereinigung zu der 1995 vom Nationalrat beschlossenen Verkürzung der
Frist für die ordentliche Einbürgerung setzte sich der vom Ständerat vertretene Status
quo durch. Zuerst stimmte der Nationalrat mit 94:64 Stimmen der von Aeby (sp, FR)
1996 in der kleinen Kammer erfolglos eingebrachten Kompromissformel einer
Kantonskompetenz zur Verkürzung der minimalen Wohnsitzpflicht von zwölf auf acht
Jahre zu. Obwohl der Ständerat diese Lösung ein zweites Mal ablehnte, und Keller (sd,
BL) mitteilte, dass seine Partei beschlossen habe, das Referendum gegen
diesbezügliche Kantonskompetenzen zu ergreifen, hielt der Nationalrat mit 76:74
Stimmen daran fest. Die nach dem dritten ablehnenden Entscheid der kleinen Kammer
einberufene Einigungskonferenz stellte sich mit 13:9 Stimmen hinter den Ständerat.
Damit beschränkte sich die Teilrevision des Bürgerrechtsgesetzes auf eine
Liberalisierung der Voraussetzungen für die erleichterte Einbürgerung von Kindern mit
einem schweizerischen Elternteil. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.1997
HANS HIRTER

Die im Vorjahr eingereichte parlamentarische Initiative der SPK des Nationalrats für ein
Beschwerderecht gegen als willkürlich empfundene negative Entscheide über die
Einbürgerung setzte sich im Nationalrat gegen den Widerstand der SVP und einer
Mehrheit der FDP-Fraktion durch. Kommissionssprecherin Vallender (fdp, AR) betonte
dabei, dass es nicht darum gehe, einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung zu schaffen.
Aber in Fällen, bei denen die formalen Anforderungen erfüllt seien und ein
vorberatendes Gremium die Einbürgerung empfehle, müsse es den Betroffenen erlaubt
sein, gegen eine offensichtlich nur wegen dem Herkunftsland oder der
Rassenzugehörigkeit erfolgte Ablehnung Beschwerde einzulegen. Im Anschluss an
diesen Beschluss wurden die im Jahr 2000 als Reaktion auf eine Reihe negativer
Einbürgerungsentscheide in Emmen (LU) von den Fraktionen der SP und der GP sowie
einzelner ihrer Mitglieder eingereichten Motionen zurückgezogen. Die SPK des
Ständerates beurteilte dieses Geschäft als weniger dringlich als der Nationalrat. Sie
beschloss, sich noch nicht mit dem Entscheid des Nationalrats zu befassen, sondern
erst im Rahmen der Behandlung der Revision der Bürgerrechtsgesetzes über die
Einführung eines Beschwerderechts zu entscheiden. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2002
HANS HIRTER

Als Reaktion auf die Bundesgerichtsurteile vom Vorjahr, welche kommunale
Urnenabstimmungen über Einbürgerungen als verfassungswidrig untersagt hatten,
lancierte die SVP im Mai, wie damals angekündigt, eine Volksinitiative. Das Begehren
verlangt, dass die Gemeinden absolut frei sind, die Entscheidungsinstanz und
-prozedur festzulegen. Diese kommunalen Einbürgerungsentscheide sollen zudem
nicht rekursfähig sein. Der Ständerat gab einer Standesinitiative des Kantons Schwyz
Folge (parl. Iv. 03.317), welche das Gleiche wie die 2003 vom Ständerat angenommene
parlamentarische Initiative Pfisterer (fdp, AG) verlangt: ein faires Verfahren in einem
politischen Entscheid bei Wahrung der kantonalen Autonomie in der Organisation des
Entscheids. Die mit der Umsetzung der Initiative Pfisterer befasste SPK des Ständerats
verschickte gegen Jahresende einen von ihr ausgearbeiteten Entwurf an die Kantone
zur Vernehmlassung. Sie hielt darin am Grundsatz fest, dass die Einbürgerung ein
politischer Entscheid bleiben soll. Konkret beantragte sie, dass die Kantone
Urnenabstimmungen zulassen können, unter der Bedingung, dass ein Nein begründet
werden muss und der Einbürgerungsentscheid angefochten werden kann. Als
technische Möglichkeit für die Feststellung der geforderten Begründung schlug sie die
Verbindung des Abstimmungszettels mit einem Fragebogen zum Ankreuzen oder
Aufschreiben der Ablehnungsgründe vor. Das Bundesgericht hatte sich bei seinem
Verdikt von 2003 nur auf Urnenabstimmungen bezogen und nicht auf
Gemeindeversammlungen mit offenem Handmehr. Die Beschwerde der SVP des
Kantons Schwyz gegen die dort nach dem Verbot von Urnenabstimmungen erlassene
neue Regelung gab den Richtern nun Gelegenheit, sich auch zu Entscheiden an

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2004
HANS HIRTER
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Gemeindeversammlungen zu äussern. Diese sind gemäss Bundesgericht zulässig, wenn
die Abstimmung nicht geheim ist und Ablehnungsanträge begründet werden müssen.
Zumindest in der öffentlichen Urteilsberatung kam aber auch eine deutliche Skepsis
der Richter gegen diese Art der Einbürgerung zum Vorschein. Dem Kanton Schwyz
wurde empfohlen, zumindest in grösseren Gemeinden andere Gremien wie Parlamente,
Exekutiven oder Kommissionen entscheiden zu lassen. 9

Die SPK des Ständerat legte im Herbst ihre Vorschläge für die Umsetzung der 2003
gutgeheissenen parlamentarischen Initiative Pfisterer (fdp, AG) vor. Diese Initiative
versucht, die bisherigen Verfahrenskompetenzen der Gemeinden mit den vom
Bundesgericht formulierten Anforderungen an einen fairen Entscheid bei
Einbürgerungsbeschlüssen in Einklang zu bringen. Die SPK hielt sich an ihren
Vorentwurf aus dem Vorjahr, der in der Vernehmlassung breite Zustimmung gefunden
hatte. Kommunale Volksabstimmungen (an der Urne oder in einer
Gemeindeversammlung) über Einbürgerungsgesuche sollen zwar weiterhin möglich
sein, aber nur dann, wenn vor dem Entscheid ein begründeter Ablehnungsantrag
vorliegt. Die bis zum Bundesgerichtsurteil in einigen Orten der Zentralschweiz gängige
Praxis, über alle Einbürgerungen grundsätzlich an der Urne abzustimmen, wäre damit
nicht mehr möglich. Die Ablehnung eines Einbürgerungsgesuchs soll zudem vor einem
letztinstanzlich entscheidenden kantonalen Gericht anfechtbar sein. Der Ständerat
beriet die Vorschläge in der Dezembersession und stimmte ihnen zu. Zuvor hatte er mit
33 zu 6 Stimmen einen Nichteintretensantrag Brändli (svp, GR) abgelehnt. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2005
HANS HIRTER

Seit der 1992 eingeführten erleichterten Einbürgerung von ausländischen Ehegatten von
Schweizerinnen und Schweizern war es vermehrt zu unrechtmässig erfolgten
Einbürgerungen gekommen, indem das für die Heirat erforderliche Zusammenleben nur
vorgetäuscht worden war oder die eingebürgerte Person bereits in einer anderen Ehe
lebte (so genannte Scheinehen). Nach geltendem Recht können diese Einbürgerungen
innert fünf Jahren rückgängig gemacht werden. In nicht wenigen Fällen (jährlich werden
rund 100 verdächtige Fälle untersucht), dauern die erforderlichen Abklärungen aber
länger. Nationalrat Lustenberger (cvp, LU) hatte deshalb 2006 mit einer
parlamentarischen Initiative eine Ausdehnung dieser Frist verlangt. Die
Staatspolitischen Kommissionen beider Räte hatten dieser Anregung Folge gegeben und
diejenige des Nationalrats arbeitete eine entsprechende Teilrevision des
Bürgerrechtsgesetzes aus. Sie beantragte insbesondere die Verlängerung der Frist zum
Entzug des missbräuchlich erworbenen Bürgerrechts auf acht Jahre, wobei während
eines Beschwerdeverfahrens die Verjährungsfrist automatisch stillstehen soll. In der
Vernehmlassung und auch in der Kommission hatten die SP und die GP diese auch vom
Bundesrat begrüsste Neuerung bekämpft. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.2007
HANS HIRTER

Gegen den Antrag seiner vorberatenden Kommission, in welcher es zu einer unheiligen
Allianz der SVP mit der Linken gekommen war, hiess der Nationalrat die
parlamentarische Initiative Pfisterer (fdp, AG) gut. Diese sieht im Sinne eines indirekten
Gegenvorschlags zur SVP-Volksinitiative vor, dass in den Gemeinden
Volksabstimmungen über Einbürgerungen möglich sein sollen, wenn dies das kantonale
Recht so vorsieht. Allfällige Ablehnungsanträge müssten aber begründet werden und bei
einem negativen Volksentscheid wäre eine Beschwerde an ein letztinstanzlich
entscheidendes kantonales Gericht möglich. In der Detailberatung hatte der
Nationalrat diese Bestimmungen zuerst verschärft und beschlossen, dass an einer
Gemeindeversammlung der Antrag auf Ablehnung eines Einbürgerungsgesuchs
schriftlich formuliert sein muss. In der Differenzbereinigung liess er diese Bestimmung
zwar fallen, beharrte aber darauf, dass Volksentscheide nur in
Gemeindeversammlungen erlaubt sein sollen, nicht aber an der Urne, da dort keine
Begründung möglich ist. Der Ständerat wollte, nicht zuletzt aus
abstimmungsstrategischen Gründen, den Kantonen das Recht geben,
Urnenabstimmungen dann zuzulassen, wenn vorgeschrieben wird, dass eine
Ablehnungsempfehlung begründet werden muss. Er konnte sich aber nicht
durchsetzen. Wenn die Gesamtheit der Stimmberechtigten und nicht eine dem
Amtsgeheimnis unterstehende politische Behörde über eine Einbürgerung entscheidet,
stellen sich besondere Probleme des Datenschutzes. Der Nationalrat stellte sich zuerst
hinter einen Antrag Hutter (svp, SG), der verlangte, dass zusätzlich zu den vom Ständerat
festgelegten Informationen, welche den Stimmbürgern bekannt zu geben sind
(Staatszugehörigkeit, Wohnsitzdauer und Angaben, die erforderlich sind, um über die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.12.2007
HANS HIRTER
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Integration zu urteilen), auch die Religionszugehörigkeit aufzuführen ist. Er musste in
der Differenzbereinigung aber darauf verzichten, da dies der Ständerat als für das
Verfahren unnötige Beeinträchtigung der Privatsphäre kritisierte und deshalb ablehnte.
In der Schlussabstimmung hiessen der Nationalrat und der Ständerat die
Gesetzesrevision mit 109 zu 73 resp. 36 zu 5 Stimmen gut. Die SVP stimmte nahezu
geschlossen dagegen. Diese Bestimmungen werden nur dann in Kraft treten, wenn die
Initiative der SVP bei Volk und Ständen keine Mehrheit findet oder zurückgezogen
wird. 12

Mit der Ablehnung der SVP-Volksinitiative am 1. Juni konnte der auf eine
parlamentarische Initiative Pfisterer (fdp, AG) zurückgehende indirekte Gegenvorschlag
in Kraft treten. Beide Ratskammern lehnten Standesinitiativen der Kantone Luzern und
Aargau aus dem Jahr 2004 ab, da die darin enthaltenen Forderungen in der Debatte
über die Initiative Pfisterer bereits behandelt worden waren. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2008
HANS HIRTER

Etwas besser erging es einer anderen parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion,
welche zusätzlich zur Wohnsitzpflicht von zwölf Jahren verlangte, dass die
gesuchstellende Person während mindestens sieben Jahren im Besitz einer
Niederlassungsbewilligung gewesen sein muss. Es sollte damit verhindert werden, dass
zum Beispiel abgewiesene Asylbewerber, die sich provisorisch in der Schweiz aufhalten
dürfen, eingebürgert werden. Der Nationalrat entschied zwar mit 103 zu 54 Stimmen,
dem Vorstoss keine Folge zu geben. Er nahm aber zur Kenntnis, dass die
Staatspolitischen Kommissionen beider Räte (SPK-NR, SPK-SR) zuvor einer weniger weit
gehenden parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion Folge gegeben hatten, welche
verlangt, dass nur eingebürgert werden darf, wer über eine Niederlassungsbewilligung
verfügt. Relativ knapp mit 85 zu 73 Stimmen lehnte der Nationalrat eine
parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion ab, die Bezüger von Invalidenrenten oder
Sozialhilfe von der Einbürgerung ausschliessen wollte. Neben der geschlossenen SVP
hatte sich auch eine klare Mehrheit der FDP hinter diesen Vorstoss gestellt. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2008
HANS HIRTER

In der Herbstsession gab der Nationalrat mit 119 zu 49 Stimmen einer
parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion keine Folge, welche die Abschaffung der
erleichterten Einbürgerung verlangt hatte. Reimann (svp, SG) hatte zur Begründung
dieses Vorstosses argumentiert, dass wegen der erleichterten Einbürgerung mit ihren
verkürzten Wohnsitzpflichten für Ehegatten von Schweizerbürgern und für hier
Aufgewachsene viele schlecht integrierte Personen das Bürgerrecht erhalten würden.
Keine Chance hatte auch eine weitere parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion.
Diese forderte die Aberkennung des schweizerischen Bürgerrechts für Eingebürgerte
mit doppelter Nationalität, welche erheblich oder wiederholt gegen die Rechtsordnung
verstossen haben. Abgesehen von der geschlossenen SVP-Fraktion und dem EDU-
Vertreter Waber (BE) vermochte sich niemand für diese Ungleichbehandlung von
Schweizer Bürgern zu erwärmen. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2008
HANS HIRTER

Die Staatspolitischen Kommissionen des Parlaments nahmen einen neuen Anlauf, die
2004 in der Volksabstimmung knapp gescheiterte erleichterte Einbürgerung von
Ausländern der dritten Generation zu ermöglichen. Beide unterstützten eine
parlamentarische Initiative Marra (sp, VD), welche zwar keinen Automatismus, aber eine
Einbürgerung auf eigenes Verlangen oder Antrag der Eltern einführen will. Die SPK des
Nationalrats arbeitete einen Entwurf für eine entsprechende Gesetzesrevision aus und
gab diesen im November in die Vernehmlassung. Der Bundesrat befasste sich auch mit
dem Thema und gab gegen Jahresende eine umfassendere Reform der
Einbürgerungsbestimmungen in die Vernehmlassung. Er schlug darin insbesondere vor,
die für die ordentliche Einbürgerung geforderte minimale Dauer des Aufenthalts in der
Schweiz von zwölf auf acht Jahre zu verkürzen; als Ergänzung dazu sollen auch die von
den Kantonen und Gemeinden verlangten Fristen für die Ortsansässigkeit aneinander
angeglichen und verkürzt werden. Im Gegensatz zu heute sollen aber nur noch
Personen mit einer Niederlassungsbewilligung eingebürgert werden dürfen. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.01.2009
HANS HIRTER
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Um durch Scheinehen missbräuchlich erfolgte erleichterte Einbürgerungen besser
wieder annullieren zu können, hatte die SPK des Nationalrats eine parlamentarische
Initiative Lustenberger (cvp, LU) aus dem Jahre 2006 konkretisiert. Sie beantragte, dass
solche Verbindungen nicht wie bisher innerhalb von fünf, sondern von acht Jahren
rückgängig gemacht werden können. Gegen den Widerstand der SP und der GP stimmte
das Parlament dieser Revision des Bürgerrechtsgesetzes zu. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER

Erneut hatte sich der Nationalrat mit einer parlamentarischen Initiative der SVP-
Fraktion für die Aberkennung des schweizerischen Bürgerrechts für Eingebürgerte mit
doppelter Nationalität zu befassen. Diesmal präzisierte die SVP in einem Katalog die
Straftatbestände, die innert zehn Jahren nach der Einbürgerung oder dem Erreichen
der Volljährigkeit automatisch zu einer Ausbürgerung führen sollen. Neben schweren
Straftaten befanden sich auf dieser Liste auch Drogenhandel und Einbruch sowie
missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe.
Auf Antrag seiner SPK lehnte der Rat den Vorstoss mit 105 zu 68 Stimmen ab; neben der
geschlossenen SVP hatten auch je sieben Abgeordnete aus der FDP und der CVP
zugestimmt. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2009
HANS HIRTER

Das Thema der Einbürgerung blieb jedoch auf der Traktandenliste des Nationalrates
und wird es auch in Zukunft bleiben. So stimmte der Nationalrat nach 2010 zum zweiten
Mal einer Fristverlängerung für die parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion zu.
Diese Initiative fordert, dass der Besitz einer Niederlassungsbewilligung die
Voraussetzung für die Einbürgerung wird. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
NADJA ACKERMANN

Mit der Revision des Bürgerrechtsgesetzes wurde eine parlamentarische Initiative der
SVP-Fraktion hinfällig und im Nationalrat abgeschrieben. Die Initiative hätte gefordert,
dass nur Personen mit einer Niederlassungsbewilligung einen Einbürgerungsantrag
stellen können. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2013
NADJA ACKERMANN

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Toni Brunner (svp, SG), dass
Doppelbürgern, welche sich an terroristischen Aktivitäten oder Kampfhandlungen in
der Schweiz oder im Ausland beteiligen, zwingend das Schweizer Bürgerrecht entzogen
werden soll. Von in die Schweiz zurückkehrenden dschihadistischen Söldnern gehe ein
«enormes Gefahrenpotential für den Staat und seine Bevölkerung» aus, begründete der
Initiant sein Anliegen. Die Mehrheit der vorberatenden SPK-NR lehnte den
Automatismus jedoch mit der Begründung ab, dass er die Gewaltenteilung untergrabe,
indem er den rechtsanwendenden Behörden jeglichen Spielraum verwehre. Die
Massnahme bringe zudem keinen Sicherheitsgewinn, da der Entzug des Bürgerrechts
dazu führe, dass eine straffällige Person nicht mehr in die Schweiz ausgeliefert werden
könne und sich so nicht vor Schweizer Gerichten verantworten müsse. Dem Nationalrat
genügte die bereits heute im Bürgerrechtsgesetz vorgesehene Möglichkeit zum Entzug
des Bürgerrechts jedoch nicht. Eine Mehrheit aus Vertretern der SVP- und CVP-
Fraktionen sprach sich mit 102 gegen 85 Stimmen bei 4 Enthaltungen für den
Ausbürgerungs-Automatismus aus. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2015
KARIN FRICK

Mit der gleichen Argumentation wie ihre Schwesterkommission im Vorjahr beantragte
auch die Mehrheit der SPK-SR ihrem Rat, der parlamentarischen Initiative Brunner (svp,
SG) zum zwingenden Entzug des Schweizer Bürgerrechts für dschihadistische Söldner
keine Folge zu geben. Im Gegensatz zum Nationalrat folgte die Ständekammer im
Sommer 2016 dem Antrag ihrer Komissionsmehrheit und versenkte das Anliegen mit 27
zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2016
KARIN FRICK
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Gemäss geltendem Recht behält grundsätzlich jeder Ehegatte bei der Heirat seinen
Namen, ausser das Brautpaar wählt einen der Ledignamen als den gemeinsamen
Familiennamen. In jedem Fall jedoch behält jeder Ehegatte sein bisheriges Kantons-
und Gemeindebürgerrecht. Nationalrat Thomas de Courten (svp, BL) beurteilte diesen
Zustand als unbefriedigend und forderte im Sinne der Transparenz und der einfachen
Führung der Zivilstandsregister, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen. Der
entsprechenden parlamentarischen Initiative wurde im April 2016 von der RK-NR Folge
gegeben, jedoch stimmte im August desselben Jahres die RK-SR dem Beschluss ihrer
Schwesterkommission nicht zu. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2016
KARIN FRICK

Eingetragene Partnerschaften sollen im Einbürgerungsverfahren mit Ehen
gleichgestellt werden. Analog zu ausländischen Personen in einer Ehe soll
ausländischen Personen in einer eingetragenen Partnerschaft die erleichterte
Einbürgerung anstelle des ordentlichen Einbürgerungsverfahrens offenstehen. Eine
entsprechende parlamentarische Initiative wurde gleichlautend insgesamt fünf Mal
eingereicht: Neben der Grünliberalen Fraktion (Pa.Iv. 13.418) verliehen auch die BDP-
Fraktion (13.419), die Grüne Fraktion (13.420), die SP-Fraktion (13.421) sowie FDP-
Nationalrätin Doris Fiala (fdp, ZH; 13.422) dem Anliegen Ausdruck. Die Staatspolitischen
Kommissionen beider Räte gaben im Sommer 2013 bzw. Anfang 2014 den Vorstössen
Folge und der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession 2016 als Erstrat mit dem
von der SPK-NR erarbeiteten Entwurf. Gegen den Widerstand der SVP-Fraktion trat die
Volkskammer auf die Vorlage ein und nahm sowohl die Verfassungsänderung als auch
die Anpassung im Bürgerrechtsgesetz mit grosser Mehrheit an. Im Herbst 2016
unterstützte der Ständerat dann einen Sistierungsantrag seiner SPK; man wolle die
Erledigung der parlamentarischen Initiative „Ehe für alle“ (Pa.Iv. 13.468) abwarten.
Nachdem sich im Dezember 2016 auch der Nationalrat für Sistieren ausgesprochen
hatte, wurde die Behandlung der Initiativen für voraussichtlich mehr als ein Jahr
ausgesetzt. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Mit 60,4 Prozent Ja- gegenüber 39,6 Prozent Nein-Stimmen nahm das Schweizer
Stimmvolk am 12. Februar 2017 die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten
Ausländergeneration deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag schweizweit bei 46,8
Prozent und schwankte zwischen 39 Prozent im Kanton Uri und rund 66 Prozent in
Schaffhausen. Eher überraschend war das ebenfalls deutliche Ständemehr: 17 von 23
Ständen stimmten der Vorlage zu. Die auf frühere Abstimmungsergebnisse zur
erleichterten Einbürgerung zurückgehenden Befürchtungen der Befürworter, am
Ständemehr zu scheitern, wurden damit klar widerlegt. In den im Vorfeld des
Urnengangs noch als „Swing States“ bezeichneten Kantonen resultierte überall ein Ja.
Verglichen mit der Abstimmung von 1994, als das Anliegen am Ständemehr gescheitert
war, wechselten somit die acht Kantone Luzern, Nidwalden, Solothurn, Aargau,
Schaffhausen, Appenzell-Ausserrhoden, Tessin und Wallis auf die Befürworterseite,
wobei es in Nidwalden, Appenzell-Ausserrhoden und Tessin ein enges Rennen war (NW
50,4%, AR 50,9%, TI 50,2% Ja-Stimmen). Die knappste Entscheidung überhaupt fiel im
Kanton Thurgau, wo lediglich 24 Stimmen für die ablehnende Standesstimme
ausschlaggebend waren. Ein ebenfalls hauchdünnes Nein resultierte in Glarus und St.
Gallen mit Nein-Stimmenanteilen von 50,4 Prozent bzw. 50,2 Prozent. Demgegenüber
stiess die Vorlage in sämtlichen Westschweizer Kantonen auf überdurchschnittlich
hohe Zustimmung. Am deutlichsten stimmte der in Ausländerfragen ohnehin sehr offen
eingestellte Kanton Neuenburg mit einem Ja-Stimmenanteil von 75,1 Prozent zu. Die
höchste Ablehnung hingegen erfuhr die Vorlage in Appenzell-Innerrhoden, dessen
Stimmbevölkerung zu 56,4 Prozent ein Nein einlegte. Augenfällig ist bei den
Ergebnissen zudem das Gefälle zwischen Stadt und Land; so stimmte die Stadt Zürich
zu 76 Prozent Ja (Kanton ZH: 63,2%) und die Stadt St. Gallen zu 65 Prozent (Kanton SG:
49,8%).

Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess nach dem Urnengang verlauten, die Regierung
nehme das Ergebnis „mit grosser Genugtuung“ zur Kenntnis und es stimme
zuversichtlich „für weitere, ebenso umstrittene Vorlagen“. Darüber hinaus ermunterte
sie junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation, nun „die Chance zu
nutzen und ihre Heimat mitzugestalten“, und fügte an, die Erleichterung der
Einbürgerung sollte voraussichtlich spätestens in einem Jahr in Kraft treten. Freude
über den Entscheid herrschte auch beim SGB und bei der Operation Libero. Während
Ersterer von einer überfälligen Reform sprach und ankündigte, nun auch die
Anforderungen für andere Einbürgerungswillige senken zu wollen, sah Letztere in dieser

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2017
KARIN FRICK
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Abstimmung einen „ersten, wichtigen Schritt zu einem liberalen Bürgerrecht“. Daran
müsse man jetzt anknüpfen und beispielsweise auch die erforderliche Aufenthaltsdauer
senken oder die Mindestwohnsitzfristen in den Gemeinden abschaffen. Wenig erfreut
zeigte sich die SVP, die nach der Durchsetzungsinitiative und dem Asylgesetz mit dieser
Abstimmung die dritte Niederlage in der Ausländerpolitik innerhalb eines Jahres
hinnehmen musste. Als Kopf des Gegenkomitees und Initiator der umstrittenen Plakate
machte Andreas Glarner (svp, AG) besonders die bereits Eingebürgerten für das
Resultat verantwortlich und forderte die Abschaffung des Doppelbürgerrechts. Die SVP
erklärte aber auch, das Verdikt von Volk und Ständen zu akzeptieren und die noch
offenstehende Möglichkeit, das Referendum gegen die in dieser Sache beschlossene
Gesetzesänderung zu ergreifen, nicht wahrnehmen zu wollen.

Abstimmung vom 12. Februar 2017

Beteiligung: 46,84%
Ja: 1'499'627 (60,4%) / Stände: 15 4/2
Nein: 982'844 (39,6%) / Stände: 5 2/2

Parolen:
– Ja: SP, FDP (1*), CVP (1*), Grüne, GLP, BDP (1*), EVP, Städteverband, Eidgenössische
Migrationskommission, SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP, EDU (1*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 25

Da die beiden Rechtskommissionen im Vorjahr geteilter Meinung waren, ob Thomas de
Courtens (svp, BL) Forderung, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen, Folge zu geben
sei, hatte im Herbst 2017 der Nationalrat über die betreffende parlamentarische
Initiative zu entscheiden. Obschon es die RK-NR war, die der Initiative im Vorjahr Folge
gegeben hatte, beantragte ihre Mehrheit dem Rat nun die Ablehnung. Während es die
Unterstützer des Anliegens als stossend empfanden, dass nach heute geltendem Recht
ein Familienmitglied vom Bürgerrecht der restlichen Familie ausgeschlossen bleiben
kann, stellte für die Verfechter der bestehenden Regelung die Beziehung zum Bürgerort
etwas Persönliches dar, was sich nicht durch Heirat zwangsläufig ändern sollte. Darüber
hinaus sei zu verhindern, dass bei einer Rückkehr zum Ledignamen auch das
Bürgerrecht wieder zurück gewechselt werden müsse. Ein weiteres Argument des
Initianten war, dass das Führen der Zivilstandregister mühsam, aufwendig und komplex
sei, da ohne gemeinsamen Namen oder Bürgerort Familienstrukturen nur schwer
nachzuvollziehen seien. Dem wurde entgegengehalten, dass den Zivilstandbehörden
dank dem elektronischen Personenstandsregister weder Mehraufwand noch Probleme
durch diese Regelung entstünden. Mit 100 zu 83 Stimmen bei 5 Enthaltungen schloss
sich der Nationalrat schliesslich seiner Kommissionsmehrheit an und gab der Initiative
keine Folge. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
KARIN FRICK

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Nationalrat Michaël Buffat (svp, VD), dass
nur gemäss Art. 136 BV stimmberechtigte Personen über die Erteilung der Schweizer
Staatsbürgerschaft bestimmen dürfen. Ausländische Staatsangehörige mit Stimmrecht
auf kantonaler oder kommunaler Ebene sollen an Entscheidungen über die Erteilung
und Verweigerung des Bürgerrechts nicht mehr teilhaben können. Die SPK-NR zeigte
wenig Verständnis für das Anliegen, da ihr diesbezüglich keine Probleme oder
Missstände bekannt seien, die auf den Einbezug nicht stimmberechtigter Personen
zurückzuführen seien. Ein Eingriff in die Kompetenzen der Kantone und Gemeinden sei
hier nicht angebracht. Die Kommissionsminderheit – bestehend aus 9 Vertreterinnen
und Vertretern der SVP-Fraktion – betonte hingegen, es sei eine «Frage der Logik»,
dass Nichtmitglieder einer Gemeinschaft nicht über die Aufnahme von Dritten in
dieselbe bestimmen können sollten. In der Sommersession 2018 fand die Initiative auch
im Nationalrat keine Unterstützung ausserhalb der geschlossen stimmenden SVP-
Fraktion, womit ihr mit 125 zu 68 Stimmen deutlich keine Folge gegeben wurde. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2018
KARIN FRICK
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Nationalrat Claudio Zanetti (svp, ZH) reichte im September 2017 die parlamentarische
Initiative «Keine Einbürgerung ohne zweifelsfrei geklärte Identität» ein. Laut Zanetti
sei es in letzter Zeit vorgekommen, dass Gemeindebehörden den Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern Personen mit dem Vermerk «Staatsangehörigkeit ungeklärt» zur
Einbürgerung vorschlagen; dies sei «in höchstem Masse stossend». Die zuständige SPK-
NR beantragte ihrem Rat mit 13 zu 9 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Wie
die Kommission in ihrem Bericht festhielt, liege eine ungeklärte Staatsangehörigkeit vor,
wenn eine Person aus einer Region stammt, deren Staatlichkeit international nicht
anerkannt ist (z.B. Palästina), wenn die Staatsangehörigkeit unklar ist, weil der
Herkunftsstaat nicht mehr existiert und der Nachfolgestaat keine Dokumente ausstellt
(z.B. Ex-Jugoslawien), oder weil infolge Bürgerkriegswirren die nötigen Dokumente
vernichtet sind. Diese Ursachen könnten einer einbürgerungswilligen Person nicht zur
Last gelegt werden und sollten daher kein Hindernis für die Erteilung des Bürgerrechts
sein, wenn im Übrigen alle Voraussetzungen dafür erfüllt sind, begründete die
Kommissionsmehrheit ihren Antrag. Der Nationalrat folgte seiner SPK in der
Herbstsession 2018 und verwarf die Initiative mit 121 zu 71 Stimmen bei 2
Enthaltungen. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2018
ELIA HEER

Privatrecht

Für Diskussion sorgte eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL),
welche durch eine Änderung des ZGB eine Gleichstellung im Namen- und Bürgerrecht
erreichen wollte. Der 2003 eingereichten Initiative war 2004 im Nationalrat Folge
gegeben worden. Die zweijährige Frist zur Ausarbeitung eines Vorentwurfs wurde dann
2006 bis 2008 verlängert. Der 2009 vorgelegte Entwurf war von der grossen Kammer
dann allerdings an die Kommission zurückgewiesen worden. Diese legte bereits 2009
einen neuen Entwurf vor, den die grosse Kammer billigte. Diese überarbeitete Fassung
sah vor, dass der Ehemann wie die Ehefrau das Recht haben soll, seinen bisherigen
Familienamen dem Nachnamen der Frau voranzustellen, wenn letzterer von den
Brautleuten als Familienname gewählt wird. Der Ständerat schuf 2011 jedoch eine
Differenz, indem er beschloss, dass nach der Eheschliessung grundsätzlich beide
Ehegatten ihren Familienamen behalten können, wenn sie sich nicht für einen
gemeinsamen Familiennamen entscheiden. Trotz Widerstands vor allem aus den Reihen
der SVP wurde die Modifikation im Nationalrat angenommen. In der Schlussabstimmung
wurde das Bundesgesetz im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen bei 6 Enthaltungen und
im Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen. 29
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